
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 20. und 21. Februar 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 20. und 21. Februar 2021 
unter Telefon 08324/2311. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten 
ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, 
wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 20. Februar 2021: Stern-Apotheke, Sonthofen,  
Bahnhofstraße 11, Telefon 08321/4400 
am 21. Februar 2021: Stadt-Apotheke, Immenstadt,  
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524  

Oberstdorf, Fischen:
am 21. Februar 2021: Apotheke im Färberhaus, Fischen,  
Hauptstraße 4, Telefon 08326/385740

Oberstaufen:
am 20. Februar 2021: Hochgrat-Apotheke, Oberstaufen,  
Hugo-von-Königsegg-Straße 4, Telefon 08386/4583
am 21. Februar 2021: St. Ulrich-Apotheke, Lindenberg,  
Hauptstraße 61, Telefon 08381/1452

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 20. Februar 2021: Rathaus-Apotheke, Dietmannsried,  
Rathausplatz 2, Telefon 08374/6100 
am 21. Februar 2021: Linden-Apotheke, Wiggensbach,  
Illerstraße 1, Telefon 08370/1525

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 20. Februar 2021: Bären-Apotheke,  
Aybühlweg 36, Telefon 0831/85257
am 21. Februar 2021: Bahnhof-Apotheke,  
Bahnhofstraße 12, Telefon 0831/5226622

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 08.02.2021 (Bpl.
Nr. 0034/21) den Einbau von 3 Ferienwohnungen im EG und Anbau 
einer Garage in 87538 Balderschwang, Balderschwang 34 (Fl.Nr. 277, 
277/40, 278), Gemarkung Balderschwang, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftform-
ersatz zugelassenen Form.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

gez.: Ferdinand Berger

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, 
und bei der Gemeinde Balderschwang, 87538 Balderschwang, Dorf 11, 
eingesehen werden.

Ferdinand Berger 21-39

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach
für das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben im Verfahren

Diepolz – Dorferneuerung

Stadt Immenstadt i. Allgäu, Landkreis Oberallgäu

Bekanntgabe einer Auslegung in einem Amtsblatt

Gemeinde Blaichach

Dorferneuerung Diepolz
Stadt Immenstadt i. Allgäu, Landkreis Oberallgäu

Verwendungsnachweis der Teilnehmergemeinschaft Diepolz

Bekanntmachung

Das oben genannte Verfahren soll abgeschlossen werden.

Der Flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest. Die gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen sind fertig gestellt und abgerechnet.
 
Die Teilnehmergemeinschaft Diepolz hat am 17.11.2020 einen Verwen-
dungsnachweis über die Finanzierung der Ausführungskosten erstellt. 
Er ist in der Verwaltung der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 
Blaichach, vom 01.03.2021 mit 15.03.2021 ausgelegt und kann dort wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden.
 
Bitte informieren Sie sich vorab über die Öffnungszeiten der Gemeinde.

Blaichach, 08.02.2021

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister 51-40

Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg i. Allgäu

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegege-
setzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 
1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2020 (GVBl. S. 683), erlässt die Gemeinde Burgberg i. Allgäu 
folgende Verordnung:

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Rei-
nigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen in der 
Gemeinde Burgberg i. Allgäu.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage 

(1)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit 
ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des 
§ 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 
jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, 
die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und 
Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße 
dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die 
Bundes autobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser 
Verordnung. 

(2) Gehbahnen sind 

 a)  die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abge-
grenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere Gehwege 
sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die selbstständigen 
Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Rad-
wege

  oder

 b)  in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die 
dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen 
Straßen 

  in einer Breite von einem Meter, gemessen vom begehbaren Straßen-
rand aus. 

(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in 
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. 
Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder 
ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den 
Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG). 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3 
Verbote

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, 
öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu 
verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

(2)  Insbesondere ist es verboten, 

 a)  auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder son-
stige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen 
zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, 
Tierfutter auszubringen;

 b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;

 c)  Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behält-
nisse sowie Eis und Schnee 

  1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,
  
  2.  neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden können,
  
  3.  in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene 

Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzu-
bringen.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4 
Reinigungspflicht

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigen-
tümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, 
die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Straßenreinigungs-
verzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen 
(Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlos-
sen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen 
gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über 
diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischen-
liegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder 
Zufahrt genommen werden darf. 

(2)  Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis 
(Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere 
derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige 
Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so 
besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen. 

(3)  Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu 
der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang 
und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem Grundstück aus 
nur unerheblich verschmutzt werden kann. 

(4)  Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, 
deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit 
auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

(5)  Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die 
Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauer-
nutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechtes nach 
§ 1093 BGB.

§ 5 
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger 
die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen 
Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsflächen, 
zu reinigen. 

Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die 
Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Teile der 
Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach Bedarf

a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfer-
nen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, 
Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist); entspre-
chendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen. 

  Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das 
Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Situation als ver-
kehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen.

b)  von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen 
zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst.

c)  insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abfluss-

rinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese innerhalb der 
Reinigungsfläche (§ 6) liegen. Die Gitter und Eimer sind dabei nicht 
herauszunehmen. Es ist lediglich oberflächlich der Einlauf von Laub, 
angeschwemmten Zweigen u.a. sowie Schnee und Eis zu befreien.

§ 6
Reinigungsfläche

(1)  Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwi-
schen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem 
Straßengrundstück,

 und 

 a)  bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses 
(Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn,

 b)  bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses 
(Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 
0,5 Metern verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn,

 c)  bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses 
(Anlage) der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte

  liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grund-
stück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur 
Straße gezogenen Linien bestimmt werden.

(2)  Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffent-
liche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließlich der gege-
benenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1)  Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten 
Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie 
bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Erfül-
lung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das 
Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterlie-
gern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der Reinigungsarbeiten) 
abgeschlossen sind. 

(2)  Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grund-
stück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen 
darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt.

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(1)  Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung 
der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu 
regeln. 

(2)  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder 
Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Reihenfolge 
und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben, beantra-
gen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten 
Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die 
Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen 
Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in 
demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9 
Sicherungspflicht 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten 
Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffentlichen Stra-
ßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar 
erschließen, auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. 

(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die 
Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) 
innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese 
nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind. 

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werkta-
gen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von 
Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten 
abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz 
oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei 
besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist 
das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind 
bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren 
für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

(2)  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der 
Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert 
wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgän-
gerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 

§ 11 
Sicherungsfläche

(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der 
in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn nach § 2 Abs. 2.

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen

§ 12 
Befreiung und abweichende Regelungen

(1)  Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt 
die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzügliche Reinigung 
besorgt. 

(2)  In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer  
erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen 
auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der  
Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet 
werden kann, spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine 
Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst eine ange-
messene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch 
zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- 
und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann  
befris tet, unter Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen 
lässt,

2.  die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt,

3.  entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig 
sichert.

§ 14
Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr   Dienstag: 8.00 – 13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr   Freitag: 8.00 – 12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321 / 612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30 – 17.00 Uhr   Dienstag 7.30 – 13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30 – 16.00 Uhr   Freitag 7.30 – 12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. 08321 / 612-211

Sonthofen, den 16. Februar 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und 
Sicherung der öffentlichen Straßen vom 22. Juli 2010 außer Kraft. 

Burgberg i. Allgäu, den 12. Februar 2021

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

gez.: André Eckardt, Erster Bürgermeister

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung (zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6)

Straßenreinigungsverzeichnis

Gruppe A
(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege 
sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen)

Blaichacher Straße
Rettenberger Straße
Sonthofener Straße

Gruppe B 
(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahn-
ränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite)

An der Halde (Teilbereich Zufahrt zum Ortsteil „Auf dem Ried“)
Edelweißstraße
Grüntenstraße

Gruppe C 
(Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)
Agathazeller Weg
Alpenrosenstraße
Altbgm.-Köberle-Straße
Am Bichel
Am Brunnenbach
Am Krebsbach
Am Priel
Am Sonnenhang
Am Speckgraben
Am Weiher
Am Wustbach
An der Halde (soweit nicht in 
Gruppe B)
An der Ostrach
An der Sägemühle
An der Schanz
Aurikelweg
Bachtelweg
Bergstraße
Birkenweg
Blumenstraße
Buigenweg
Burgweg
Dammweg
DorfstraßeEnzianstraße
Ernst-Kottek-Weg
Essweg
Flurstraße

Gartenstraße
Heimenhofenstraße
Hochgratstraße
Hörnleweg
Im Storchennest
Jägerweg
Kapellenweg
Karl-Kleinhans-Weg
Kirchstraße
Knappenweg
Köpfleweg
Lußäckerweg
Mangoldsweg
Moosweg
Mühlenstraße
Oberortwang
Ortwanger Au
Ortwanger Buind
Ortwanger Esch
Ortwanger Flur
Rauhenzeller Straße
Rosenweg
Starzlachweg
Stuibenweg
Unterortwang
Weinbergstraße

51-41

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831/2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  - 17.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 17.00 h

Di. 7.30  - 13.00 h 7.30  - 13.00 h

Mi. / Do. 7.30  - 16.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 16.00 h

Fr. 7.30  - 12.30 h 7.30  - 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr


